
Das Petitionsverfahren
Der Eingabenausschuss der Bürgerschaft

So läuft das Eingabeverfahren:

Das Eingabeverfahren ist ein schriftliches Verfahren. Sobald
der Ausschuss Ihre Eingabe erhalten hat, geht er der Sache
nach. Es gilt der Grundsatz, dass beide Seiten gehört werden
müssen. Deshalb wird die Behörde oder Stelle, gegen die sich
Ihre Eingabe richtet, ebenfalls befragt. Gleichzeitig beauf-
tragt der Eingabenausschuss eines seiner Mitglieder mit der
Berichterstattung. 

Nach einer Vereinbarung zwischen Bürgerschaft und Senat
kommt Eingaben in der Regel eine so genannte aufschie-
bende Wirkung zu, das heißt die Handlung, gegen die sich die
Eingabe richtet, wird zunächst ausgesetzt. Dabei ist allerdings
zu beachten, dass Ihre Eingabe Rechtsbehelfe und Rechts-
mittel wie Widerspruch und Klage nicht ersetzt. Deshalb
müssen Sie gegebenenfalls die dafür geltenden Fristen unab-
hängig vom Eingabeverfahren wahren!

Nachdem die Stellungnahme der Behörde eingegangen ist,
wird sie durch den Eingabendienst rechtlich begutachtet.
Danach wird Ihre Eingabe im Eingabenausschuss beraten.
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten sind die Sitzungen
nicht öffentlich. Kommt der Eingabenausschuss zu dem Er-
gebnis, dass der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden muss,
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kann er beschließen, Behördenleitungen anzuhören, Akten
anzufordern oder Ortsbesichtigungen vorzunehmen. Die ab-
schließende Entscheidung des Eingabenausschusses über Ihre
Eingabe wird der Hamburgischen Bürgerschaft als Empfehlung
vorgelegt. Die Hamburgische Bürgerschaft entscheidet dann
darüber, ob die Eingabe dem Senat (der Regierung) mit der Bitte
um Abhilfe zugeleitet oder für nicht abhilfefähig erklärt wird.
Wenn Ihr Anliegen bereits vorab zu Ihren Gunsten geregelt
werden konnte, wird die Eingabe für erledigt erklärt. Die Ent-
scheidung der Hamburgischen Bürgeschaft teilt Ihnen der
Vorsitzende des Eingabenausschusses schriftlich mit. Mit dieser
Mitteilung ist das Eingabeverfahren beendet.

Die Bitte um Abhilfe geht als Empfehlung an den Senat bezie-
hungsweise die zuständige Behörde. Wegen des Grundsatzes
der Gewaltenteilung steht der Hamburgischen Bürgerschaft
keine Dienst-, Fach- oder Rechtsaufsicht gegenüber dem Senat
zu. Deshalb ist der Senat nicht verpflichtet, der Empfehlung
zu folgen. Er muss seine ablehnende Entscheidung jedoch ge-
genüber dem Eingabenausschuss begründen. Hierüber infor-
miert Sie der Vorsitzende des Eingabenausschusses ebenfalls.
Insgesamt dauert das Eingabeverfahren durchschnittlich drei
bis sechs Monate.

Das Eingabeverfahren auf einen Blick
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Beispiele, in denen der Eingabenausschuss tätig
werden kann:
� Ausländerangelegenheiten
� Baurecht
� Öffentlicher Dienst
� Schul- und Hochschulangelegenheiten
� Sozialleistungen
� Steuer- und Finanzwesen
� Strafvollzug
� Verkehrssachen

Der Eingabenausschuss kann nicht tätig werden, wenn mit
der Eingabe gerichtliche Entscheidungen überprüft werden
sollen. Dies ergibt sich aus der im Grundgesetz garantierten
Unabhängigkeit der Richter.

Ebenso wenig kann der Eingabenausschuss in rein privatrecht-
liche Angelegenheiten – zum Beispiel Mietverhältnisse, Nach-
barschaftsstreitigkeiten, Familienstreit oder ähnliche Auseinan-
dersetzungen – eingreifen. Der Ausschuss darf auch keine
Rechtsberatung leisten.

Richten sich Beschwerden gegen das Handeln oder Unterlas-
sen von Bundesbehörden wie zum Beispiel die Agentur für
Arbeit bei der Gewährung von Arbeitslosengeld I oder die
Deutsche Rentenversicherung Bund, so ist hierfür nicht der
Eingabenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, son-
dern der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zu-
ständig (Kontaktadresse: Platz der Republik 1, 11011 Berlin).

Aus der Praxis des
Eingabenausschusses

Das Spektrum der Eingaben, mit denen sich der Ausschuss
befasst, ist groß. Einen Schwerpunkt bilden Eingaben in Aus-
länderangelegenheiten, von denen die meisten mit dem Ziel
eingereicht werden, in Hamburg – zumindest vorübergehend –
bleiben zu dürfen, also nicht abgeschoben zu werden. Bislang
waren beispielsweise solche Eingaben erfolgreich, bei denen es
um die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für eine besonders
integrierte türkische Schülerin, die Duldung mehrerer afghani-

scher Familien sowie den weiteren Aufenthalt eines nigerianischen
Vaters bei seinem in Hamburg lebenden deutschen Sohn ging.

Außerhalb des Ausländerrechts waren Eingaben erfolgreich, die
beispielsweise folgende Anliegen hatten: Unzufriedenheit mit
der ARGE und der Bewilligung von Leistungen, Genehmigung
einer Wohnnutzung für ein Behelfsheim, Freistellung für einen
Auslandseinsatz der Bundeswehr, Verbesserung von Haftbedin-
gungen, Schutz vor Freizeitlärm. 

Wie wird eine Eingabe
eingereicht?

Für die Formulierung einer Eingabe gibt es keine Vorschrif-
ten. Schreiben Sie auf, was Sie belastet und worüber Sie sich
beschweren wollen. Allerdings müssen Sie Ihre Eingabe
schriftlich einreichen und mit Unterschrift, Namen und
Adresse versehen. Anonyme Zuschriften werden nicht bear-
beitet. Bei Eingaben von mehreren Personen oder Gruppen
genügen Anschrift und Unterschrift einer Person als An-
sprechpartner für den Ausschuss. Es erleichtert dem Eingaben-
ausschuss die Arbeit, wenn Sie Kopien von Bescheiden oder
anderen wichtigen Unterlagen beifügen. 

Das Verfahren ist gebührenfrei.

Die Anschrift lautet:
Eingabenausschuss der   
Hamburgischen Bürgerschaft
Poststraße 11, 20354 Hamburg (bis 31.12.2008)
Schmiedestraße 2, 20095 Hamburg (ab 01.01.2009)

Telefon: 040 / 42831-1324
Fax    : 040 / 42831-1653 
www.hamburgische-buergerschaft.de/eingabenausschuss
E-Mail: eingabendienste@bk.hamburg.de

Hinweis: Derzeit kann eine Eingabe noch nicht per E-Mail
eingereicht werden.

„
“

Wer kann sich an den
Eingabenausschuss wenden?

Jeder hat nach dem Grundgesetz das Recht, Eingaben einzu-
reichen. In Artikel 17 heißt es:

„Jedermann hat das Recht, sich einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden
an die zuständigen Stellen und an die

Volksvertretung zu wenden.“

Das Eingaberecht, auch Petitionsrecht genannt, gilt uneinge-
schränkt für alle: Erwachsene, Minderjährige, betreute Perso-
nen, Inhaftierte, deutsche und ausländische Staatsangehörige
sowie Staatenlose.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die mit Handlungen oder Ent-
scheidungen von Behörden und staatlichen Unternehmen
der Freien und Hansestadt Hamburg nicht einverstanden sind,
können sich an den Eingabenausschuss wenden. Dies kann
in eigener Sache, für einen anderen oder auch im allgemeinen
Interesse geschehen. Auch gesellschaftliche Gruppen (wie
etwa Bürgerinitiativen) oder juristische Personen des Privat-
rechts (wie etwa eingetragene Vereine) können das Petitions-
recht nutzen.

In welchen Fällen kann man
sich an den Eingabenausschuss
wenden?

Der Eingabenausschuss geht Beschwerden über Behörden,
Einrichtungen und Mitarbeiter der Freien und Hansestadt
Hamburg nach. Die Beschwerdemöglichkeit erstreckt sich
auch auf die der Aufsicht der Stadt Hamburg unterstehenden
Institutionen, wie zum Beispiel die Hamburgische Woh-
nungsbaukreditanstalt, die Hamburger Stadtentwässerung
beziehungsweise die Stadtreinigung Hamburg. Der Einga-
benausschuss kann auch Vorschläge zur Landesgesetzgebung
aufgreifen.

Der Eingabenausschuss
der Bürgerschaft

Der Eingabenausschuss, auch Petitionsausschuss genannt,
versteht sich als Anwalt für Bürgeranliegen. Er widersetzt
sich Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen oder ungleichen
Behandlungen durch staatliche Stellen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg. Er versucht, bürokratische Hemmnisse und
Widerstände zu überwinden und berechtigten Beschwerden
zum Erfolg zu verhelfen.

Der Ausschuss wird von der Hamburgischen Bürgerschaft
jeweils zu Beginn einer Wahlperiode bestellt. Er besteht ge-
genwärtig aus 22 Abgeordneten, von denen zehn der CDU-
Fraktion, acht der SPD-Fraktion, zwei der GAL-Fraktion und
zwei der Fraktion DIE LINKE angehören.

Pro Kalenderjahr kommt der Ausschuss zu rund 55 Sitzungen
zusammen. In den vergangenen Jahren behandelte der
Ausschuss dabei jährlich etwa 800 Eingaben (Petitionen).

Vorsitzender
Jens Grapengeter (CDU)

Schriftführerin und 
Obfrau 
Antje Möller (GAL)

Obmann
Jörg Frommann (CDU)

Obmann
Wilfried Buss (SPD)

Obmann
Wolfgang Joithe-von
Krosigk (DIE LINKE)
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